
Gemeinde Hettstadt
M itgliedsgemei nde der Venrualtungsgemeinschaft Hettstadt

Sitz Rathausplatz 2, 97265 Hettstadt

AMTLIGHE BEKAN NTMACHUNG

1 Ande ru n s des,"I:l1i,l?Sn:: : 
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gründung in der Fassung vom 18.03.2026 und Förmliche Beteiligung der öf-
fentlichkeit nach $ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange nach $ 4 Abs. 2 BauGB.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.02.2026 den Aufstellungsbeschluss für die 1. Ande-
rung des Bebauungsplans,,Burgleiten" im vereinfachten Verfahren nach $ 13 BauGB gefasst. Die
Bekanntmach ung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am 25.02.2026.

Verfahrensart
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren nach $ 13 BauGB aufgestellt.

lm vereinfachten Verfahren wird gem. $ 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und
Erörterung nach $3Absatz 1 und $4Absatz 1 abgesehen.

Gemäß $ 13 Abs. 3 BauGB wird im vereinfachten Verfahren von einer Umweltprüfung nach $ 2 Ab-
satz 4, von dem Umweltbericht nach $ 2a sowie von der Angabe nach $ 3 Absatz 2 Salz 4, welche
Arten umweltbezogener lnformationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach $ 6a Absatz 1 und $ 10a Absatz 1 abgesehen.

Anlass und Ziel der Planung
Der Gemeinde liegen Nachfragen für das Mischgebiet über Nutzungen vor, die im derzeit rechtkräf-
tigen Bebauungsplan nicht zulässig sind. Da die Bebauung des Gesamtareals bereits weit vorange-
schritten ist, ist in Abstimmung mit dem Landratsamt Würzburg und der Regierung von Unterfranken
eine entsprechende Enrueiterung der zulässigen Nutzungen im Mischgebiet zulässig, da keine Ag-
glomeration mehr zu befürchten steht.

Zudem soll der nördlich festgesetzte Fußweg in Teilbereichen in seiner Nutzung geändert werden,
sodass dieser bei Bedarf auch der verkehrlichen Erschließung der anliegenden Grundstücke dienen
kann.



Geltungsbereich (Lageplan)
Der Geltungsbereich des 1. Anderung des Bebauungsplans ,,Burgleiten" ist deckungsgleich mit dem
Geltungsbereich des Urplans und umfasst die Flurnummern 394611, 3946115, 3946116,3946117,
3946118,3946119, 3946120, 3946121, 3946122, 3946123,3946124, 3946125,3946126, 3946129,
3946/30, 3946131 , 3946132 sowie Teilflächen der Flurnum mern 24401107 , 311 1 0, 3908 und 3948
der Gemarkung Hettstadt, welche zusammen eine Fläche von ca. 28.740 m2 aufweisen.
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Förmliche Beteiliouno:
Der Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplans ,,Burgleiten" mit Begründung, in der Fassung
18.03.2026, ist in der Zeit vom

25.03.2026 bis 24.04.2026

im lnternet unter https://www.hettstadt.de/leben-in-hettstadt/bauen-und-wohnen/bebauunqsplaene-1
sowie über die Verknüpfung des zentralen Landesportals für die Bauleitplanung Bayern unter
www. qeo porta l. bayern. de/ba u leitpla n u nq sporta l/ öffentl ich einseh ba r.

Der lnhalt dieser Bekanntmachung und die nach $ 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen sind
in diesem Zeitraum auch in derVerwaltungsgemeinschaft Hettstadt, Rathausplatz2,97265Helt-
stadt, während der allgemeinen Dienststunden (Mo - Fr. 08.00 - 12.00 Uhr, zusätzlich auch am Don-
nerstag 15.00 - 18.00 Uhr) öffentlich zugänglich.

Während der Dauer der Veröffentlichung können Stellungnahmen zu dem Entwurf abgegeben wer-
den. Die Übermittlung der Stellungnahme soll elektronisch erfolgen, bei Bedarf kann diese auch auf
anderem Weg abgegeben werden, beispielsweise schriftlich oder während der Dienststunden zur
Niederschrift. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können nach $ 3 Abs. 2 Nr. 3 BauGB
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde Hett-
stadt den lnhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren lnhalt für die Rechtmäßig-
keit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.



Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe
e (DSGVO) i. V. m. $ 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie lhre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere lnformatio-
nen entnehmen Sie bitte dem Formblatt,,Datenschutzrechtliche lnformationspflichten im Bauleit-
planverfah ren", das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Bei der Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie weiterer beteilig-
ter Stellen gemäß $ 4 BauGB bitten wir darum, in der Stellungnahme ausdrücklich darauf hinzuwei-
sen, sofern personenbezogene Daten geschwärzt werden sollen. Personenbezogene Daten aus
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß $ 3 BauGB werden grund-
sätzlich nicht veröffentlicht.

Hinweis zur Unterrichtunq
Alle nicht öffentlich zugänglichen Regelungen, Vorschriften, Normen o. ä. auf die im Bauleitverfah-
ren venrviesen wird, sind in der für das Bauleitverfahren geltenden Fassung bei der Gemeinde Hetl
stadt auf Nachfrage zu den allgemeinen Dienststunden einsehbar.

Hettstadt, tt.S.t\,

And bucher
Erste Bürgermeisterin

Ausgehängt am:
23.03.2026

frühestens abzunehmen am:
25.04.2026

abgenommen:


